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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Ulrich 
Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Margarete Bause, Kerstin Celina, Christine Kamm und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zeitliche Mindesterreichbarkeit im Krankenhausplan des Frei-
staates Bayern berücksichtigen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in die Krankenhausplanung als 
zusätzliches Kriterium die zeitliche Mindesterreichbarkeit der Kran-
kenhäuser aller Versorgungsstufen aufzunehmen, wobei auch die re-
gionalen Bedürfnisse und die Bevölkerungsanzahl berücksichtigt wer-
den sollen. 

 

 

Begründung: 

Die Krankenhausplanung in ihrer aktuellen Form ist reformbedürftig. 

Eine wohnortnahe medizinische Versorgung von Bürgerinnen und 
Bürgern, insbesondere im ländlichen Raum, ist essenziell für die 
schnelle Hilfe bei Notfällen. Dabei spielt neben der Qualität die Er-
reichbarkeit eine wichtige Rolle. Die Erreichbarkeit wird im Wesentli-
chen geprägt durch die Entfernung und die zeitliche Komponente zur 
Überbrückung dieser Entfernung. Die Mindesterreichbarkeit der Kran-
kenhäuser der Grundversorgung bzw. der Versorgungsstufe I sowie 
auch anderer Versorgungsstufen sollte im Krankenhausplan des Frei-
staates Bayern klar definiert und geregelt werden und bei der Kran-
kenhausplanung berücksichtig werden. Damit sollen im Krankenhaus-
plan klare Mindestangaben festgehalten werden, in welcher zeitlichen 
Entfernung ein Krankenhaus mit welcher Ausstattung bzw. Abteilun-
gen für Patientinnen und Patienten maximal erreicht werden soll, wo-
bei die regionalen Bedürfnisse und die Bevölkerungsanzahl berück-
sichtigt werden soll. 

Für den Erhalt einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung für al-
le Bürgerinnen und Bürger in Bayern ist es notwendig, dass die der-
zeitige standortbasierte Krankenhausplanung zu einer erreichbarkeits-
orientierten Versorgungsplanung wird. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/16620 

Zeitliche Mindesterreichbarkeit im Krankenhausplan des Frei-
staates Bayern berücksichtigen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ulrich Leiner 
Mitberichterstatter: Helmut Radlmeier 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 64. Sit-
zung am 16. Mai 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Margarete Bause, Kerstin Celina, Christine Kamm und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/16620, 17/17496 

Zeitliche Mindesterreichbarkeit im Krankenhausplan des Frei-
staates Bayern berücksichtigen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 
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Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 107. Vollsitzung am 6. Juli 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/16620 vom 27.04.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/17496 des GP vom 16.05.2017
	Beschluss des Plenums 17/17636 vom 06.07.2017
	Plenarprotokoll Nr. 107 vom 06.07.2017

